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INFORMATIONSSCHREIBEN FÜR UKRAINISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

Durchführung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), 
Hier: Fortgeltung Ihrer Aufenthaltserlaubnis bis 04.03.2027 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie sind im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 

beziehungsweise einer Bescheinigung über die Fortgeltung Ihrer 

Aufenthaltserlaubnisse. 

Mit der Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung wird Ihre 

Aufenthaltserlaubnis gem. § 24 AufenthG automatisch bis zum 04.03.2027 

verlängert.  

Das heißt für Sie: Ihre Aufenthaltserlaubnis sowie die Nebenbestimmung 
„Erwerbstätigkeit erlaubt“ und „Wohnsitznahme Land Hessen“ gelten ebenfalls 
bis zum 04.03.2027 fort. Die Verpflichtung zur Wohnsitznahme gilt für den 
Zeitraum von drei Jahren nach der ersten Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 Abs. 1 AufenthG und erlischt sodann kraft Gesetzes. Sollten Sie 
dementsprechend seit bereits 3 Jahren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 
sein, unterliegen Sie nicht mehr der gesetzlichen Wohnsitznahmeverpflichtung.   

Sie erhalten keine neue Aufenthaltserlaubnis! Ihr Aufenthalt ist bis zum 

04.03.2027 legal und erfordert  keinen Aufenthaltstitel.  

Für weitere Informationen wird die Internetseite des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge www.germany4ukraine.de empfohlen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ihr Ausländerwesen 

Dieses Schreiben wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt und daher nicht 

handschriftlich unterschrieben. 


